
Musik? Musik! 

Videoproduktion im Dschungel der Urheber- und Verwertungsrechte 

Mozarts Musik wurde schon zu seinen Lebzeiten in ganz Europa gespielt, geträllert und 
gepfiffen – und doch landete das Genie im Armengrab. Damit das den heutigen 
Komponisten, Arrangeuren und Musikern nicht passiert gibt es einen wahren Dschungel von 
rechtlichen Regelungen, den selbst Experten kaum durchschauen. 
 
Wer in seinem liebevoll gedrehten Video Musik einsetzen will, sollte aber zumindest die 
Grundregeln des Geschäfts kennen: 
Private Musiknutzung geht niemanden etwas an. Dein Urlaubsvideo kann welche Musik 
auch immer enthalten – da geht kein Geld über den Tisch. 
 
Die Probleme beginnen, sobald andere „öffentlich“ zuhören, z.B. beim Vereinsabend der 
Brieftaubenzüchter. Und erst recht, wenn kommerzielle Interessen im Spiel sind, Dein Video 
also im Internet auf der Homepage des Taubenfutter-Händlers läuft, auf dessen Messestand 
bei der Kleintier-Show vorgeführt wird oder von Arte oder RTL gesendet wird. 
Ziemlich einfach ist es bei der Produktion für öffentlich-rechtliche Sender: 
Die Sender haben Rahmenverträge mit der Gema (Gesellschaft für musikalische 
Aufführungsrechte) und praktisch allen großen Plattenfirmen abgeschlossen und zahlen 
pauschal. Der Filmautor liefert bei der  Redaktion eine Gema-Meldung und alles Weitere 
geht seinen juristischen Weg. 
 
Bei Videoproduktionen für  andere Auftraggeber hat der Produzent den undankbaren Job, 
die Rechte selbst zu klären. Und das kann sehr mühsam sein: 
wenn wir eine Musik einsetzen wollen brauchen wir zunächst die Zustimmung des 
Rechteinhabers, ob wir die Musik überhaupt verwenden dürfen. Wir müssen die 
sogenannten "Filmherstellungsrechte" einholen.  
 
Das setzt natürlich voraus, dass wir den Urheber bzw. den Musikproduzenten, der seine 
Rechte wahrnimmt, aufspüren. Bei einer Musik, die wir irgendwo am Drehort live 
mitgeschnitten haben, könnte das ein Problem werden. 
 
Und mit dem OK des Urhebers ist es in der Regel nicht getan, denn dann möchte die GEMA 
für die Aufführungs- oder Vervielfältigungsrechte noch Geld sehen. Nach einem unendlich 
komplizierten Tarifsystem, das schon viele Menschen zur Verzweiflung gebracht hat. 
 
Als einfache Alternative werden GEMA-freie Musiken angepriesen. Man zahlt einmal 
pauschal und hat damit alles abgegolten. Klingt einfach, hat aber in der Praxis Pferdefüße: 
GEMA-frei bedeutet nicht „Rechte-frei“. Auch bei diesen CDs oder online-Angeboten muss 
man sich das Kleingedruckte genau anschauen. Ist das, was ich vorhabe, wirklich damit 
möglich? Oder könnte am Ende doch noch einer die Hand aufhalten? 
 
Ausserdem gilt die „GEMA-Vermutung“: wenn irgendwo Musik läuft geht die GEMA davon 
aus, dass das alles von ihr vertretene Titel sind. Wer nicht zahlen will muss selbst 
nachweisen, dass alle Musikrechte an der GEMA vorbei geklärt sind. 
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Sobald man in seinem Video also Musik einsetzt sollte man das schon zu Beginn der 
Produktion sehr genau planen, um unliebsame Überraschungen zu vermeiden.  
 
Hier die wichtigsten Punkte bei verschiedenen Produktionen, wie sie in der VJ-Praxis immer 
wieder vorkommen. Aus eigener leidvoller Erfahrung zusammengestellt: 
 

1. Theater-Videos 

 
Nehmen wir an, ein engagierter Theater-Verein führt in Deinem Ort ein selbst geschriebenes 
Theaterstück auf und möchte an seine Vereinsmitglieder als Erinnerung  DVDs dieser 
Produktion verschenken. Du bist so nett und nimmst als VJ die Theater-Produktion auf.   Der 
Regisseur hat sich ausgedacht, dass zur Untermalung einiger Szenen Musik eingespielt 
werden soll - von einer aktuellen Audio-CD. Der Verein hat die Aufführung bei der Gema 
ordentlich angemeldet  und die fälligen Gebühren bezahlt. 
 
Du produzierst engagiert das Theater-Video,  überreichst dem Vereinsvorsitzenden das 
Master der DVD und gehst nun davon aus, dass alles Weitere vom Verein geregelt werden 
könnte.  Leider nein - aus der geplanten DVD wird vermutlich nichts.  Das Presswerk, in dem 
der Verein nun die Kopien für die Vereinsmitglieder herstellen möchte, verlangt nämlich eine 
Gema-Freigabe.  Um die zu bekommen muss der Vereinsvorsitzende einen Lizenantrag 
stellen, in dem er alle Musiktitel inkl. Angaben über Komponisten und Bearbeiter aufzulisten 
hat. Das würde er noch hinbekommen.  Doch dann kommt die Hürde, die schwer zu 
überwinden ist:  die Gema verlangt den Nachweis, dass der Verein die 
"Filmherstellungsrechte" der verwendeten Musik erworben hat.  Und da wird es meistens 
eng. Der Verein wird im Internet herausfinden, welchem Musikverlag diese Rechte gehören, 
doch das nutzt nichts.  Für die Verlage ist das Geschäft mit Kleinauflagen von DVDs nicht 
lukrativ, sondern nur lästig. Mit hoher Wahrscheinlichkeit werden die Anfragen des Vereins 
nicht beantwortet.  Womit es nichts wird mit der Gema-Freigabe.  
 
Daher Regel No. 1 :  vor Beginn der Produktion muss klar sein, wem die 

Filmherstellungsrechte der  Musik gehören und ob die überhaupt zu bekommen sind.  
 

2. Image-Filme auf DVD 

 
Für VeeJays sind Image-Videos ein interessantes Betätigungsfeld. Ob Seniorenresidenz, 
Weingut oder Schraubenfabrik  -   immer mehr Unternehmen haben erkannt, dass Videos 
gute Werbeträger sind und von VeeJays gut und kostengünstig produziert werden können. 
Diese Videos werden typischerweise auf DVD verschenkt. Und enthalten fast immer Musik. 
 
Grundfalsch wäre es, aus der eigenen CD-Sammlung etwas Passendes auszusuchen und 
nach Ende der Produktion sich an die Klärung der Musikrechte zu machen - es könnte sich 
wie beim Theater-Video herausstellen, dass solche Kleinproduktionen im Geschäftsmodell 
des Musikverlags nicht eingeplant sind (lohnt sich nicht ...) und Deine Anfrage einfach nicht 
beantwortet wird. 
 
Deshalb:  nur Musik einplanen, die man mit Sicherheit nutzen kann.  Da bieten sich einmal    
Library-Musikverlage wie Sonoton und Universal an, die „alles aus einer Hand 
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anbieten“ - mit Ausnahme der GEMA-Lizenz, doch davon später mehr. 
SONOTON (http://www.sonofind.com/) und  UNIVERSAL PUBLISHING PRODUCTION 
MUSIC (http://www.unippm.de/) bieten Musik für Videoproduktionen online an. Ihre Bestände 
liregen in großen  Datenbanken mit guten Suchfunktionen und Abhörmöglichkeit bereit. 
Downloads der gewünschten Musik sind direkt möglich. Dafür ist ein Password erforderlich, 
das  online beantragt werden kann und das Produzenten problemlos  bekommen. 
Beide Anbieter versuchen,  den Produzenten die Musiknutzung möglichst einfach zu 
machen. Die Gebührenstrukturen sind recht transparent, was letztlich pro Minute über den 
Tisch geht ist z.T. Verhandlungssache. Grober Richtwert bei Image-Videos für kleine 
Unternehmen: um die 100 Euro pro Minute für 1000 DVDs.  
 
Der Pferdefuß ist jedoch die Gema-Anmeldung, die bei den meisten Titeln fällig wird. Und 
zwar garnicht einmal aus finanziellen sondern vor allem aus bürokratischen Gründen. Die 
Gema bietet nämlich für solche Image-Videos mit Kleinauflagen keine Pauschal-Abgeltungen 
an, sondern möchte sehr viele  Informationen ganz genau und mit großer Detailtiefe 
erheben, prüfen und genehmigen.  
 
Eine kostenlos abgegebene Image-DVD fällt bei der Gema unter den Tarif  "VR-BT H4".   Auf 
der Homepage der Gema ist dieser Tarif  nicht zu finden (zumindest im Jan. 2013 nicht), es 
empfiehlt sich, die entsprechenden Formulare per e-mail oder Brief anzufordern.  
(telefonische Anfragen führen nach meinen Erfahrungen nicht zum Erfolg). 
 
Bei den vielen Vorschriften und Auflagen der Gema sind für Deine geplante Produktion vor 
allem diese Punkte von Bedeutung: 
 
"Die Träger sind mit folgenden Angaben zu versehen:  

Alle Urheber- und Leistungsschutzrechte vorbehalten. Kein Verleih! Keine unerlaubte 

Vervielfältigung, Vermietung, Aufführung, Sendung! Der Eindruck GEMA ist auf Etiketten, 

Trägern und Inlays anzubringen. Die GEMA stellt dazu eine grafische Vorlage (EPS, Adobe 

Illustrator) zum Download im Internet zur Verfügung: www.gema.de/musiknutzer" 

 

Das wäre ja noch OK, wenn auch grafisch etwas "übergriffig".  Die angepriesene grafische 
Vorlage ist jedoch auf der angegeben Internet-Seite nicht zu finden (zumindest im Jan. 2013 
nicht) und die Bitte, die Grafik zuzumailen, lief zumindest bei mir ins Leere.  Gravierender ist 
aber diese Vorschrift:   
 
"Folgende Angaben müssen auf den Inlays oder Plattentaschen angebracht werden:  

Titel der wiedergegebenen Werke, die Namen aller an den Werken beteiligten Urheber sowie 

ggf. der Be-arbeiter und die Namen des / der Verlage/s. Sofern vorhanden: Bestell-/ 

Katalognummer, Label, Labelcode auf den Etiketten, Trägern, Inlays und Plattentaschen. " 

 

Das kann heftige Auswirkungen auf das Design unserer DVD-Hüllen haben. Wenn wir - wie 
bei solchen Image-DVDs üblich - Kartonhüllen verwenden, nehmen die von der Gema 
geforderten Angaben leicht die Hälfte der Rückseite der Hülle ein. Obwohl wir dort viel lieber 
werbewirksame Texte unterbringen würden ...  
 
Neben dem 4-seitigen Antragsformular und den Nachweisen, dass wir die 
Filmherstellungsrechte erworben haben, möchte die Gema noch ein weiteres Dokument: 



4 

 

 
"Sofern Sie im Auftrag Ihres Kunden unterschreiben, bitten wir Sie, die entsprechende 

"Vollmacht für 3. Personen" beizulegen." 

 
Das werden Deine Auftraggeber aber wohl  erst unterschreiben, wenn sie wissen, worauf sie 
sich einlassen.  Nämlich u.a. darauf:  
 

"Der Lizenznehmer räumt der GEMA ein Kontrollrecht ein, welches den Kontrolleuren der 

GEMA freien Zutritt zu den Werkstätten, Lagern und Büros des Lizenznehmers ermöglicht. 

Das Zutrittsrecht darf weder verweigert, noch unter irgendeinem Vorwand verzögert werden." 

 
Regel 2: Bevor wir uns für gema-pflichtige Musik entscheiden, sollten wir uns über die 

Konsequenzen im klaren sein.  Gema-pflichtige Musik hat u.a. große Auswirkungen 

auf das Design unserer DVD-Hüllen.    (wie strikt Letzteres gehandhabt wird konnte ich 
nicht in Erfahrung bringen.) 
 

Alternativen zu Gema-pflichtiger Musik 

 
Die Gema vertritt die Interessen von Urhebern. Allerdings nicht von allen - manche Musiker 
wollen mit der Gema nichts zu tun haben.  
 
"Gema-freie" Musik wird im Internet massenhaft angeboten. Wer geduldig sucht und sich 
das Kleingedruckte der Anbieter genau anschaut ("gema-frei" bedeutet nicht "Rechte-frei"!) 
kann da durchaus brauchbare Titel finden.  Um die Gema-Anmeldung kommt man bei der 
DVD-Herstellung zwar noch immer nicht herum (wegen der "Gema-Vermutung" verlangen 
die meisten Presswerke eine Gema-Freigabe auch dann, wenn man keine Gema-pflichtige 
Musik verwendet hat).  Aber  man hat auf jeden Fall etwas weniger Bürokratie und vor allem 
keine Gestaltungsvorschriften für die DVD-Hüllen zu beachten. 
 
"Creative Commons":  von Netzaktivisten aus den USA kommt diese Bewegung, bei der 
Urheber  ihre Werke der Öffentlichkeit kostenlos zur Verfügung stellen - mit  mehr oder 
weniger großen Einschränkungen.  Eine Internet-Plattform, auf der viel Musik mit solchen 
Lizenzen angeboten wird ist  www.ccmixter.org. Es gibt darin kostenlose Musik für non-
profit und kommerzielle Nutzung.  Vom Nutzer wird lediglich eine genaue Quellenangabe 
verlangt.  Qualitativ ist das oft sehr durchwachsen, doch wer sich etwas Zeit nimmt kann dort 
interessante Titel finden.  
 
"public domain": das Urheberrecht gilt nicht unendlich, sondern erlischt 70 Jahre nach Tod 
des Urhebers, sprich Komponisten. Danach sind die Werke "gemeinfrei". Das gilt nun nicht 
nur für Bach und Mozart, sondern auch für neuzeitliche Titel: Satie, Ragtime-Komponist 
Joplin und seine Kollegen, Gershwin, Rachmaninow etc ...  
Neben dem Urheberrecht gibt es allerdings noch das "Leistungsschutzrecht", das die Rechte 
der Musiker und Plattenproduzenten schützt.  Auch das gilt nicht ewig, sondern erlischt 50 
Jahre nach der Produktion (Stand 2013, könnte sich ändern). Schallplatten-Aufnahmen aus 
den frühen 60er Jahren mit Musik von Komponisten, die spätestens in den 40ern gestorben 
sind, sind gemeinfrei.  Allerdings nur, wenn Du selbst die Musik von diesere Platte kopiert 
hast.  Also: Opas Plattensammlung nicht wegwerfen!   
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Wenn Du für Deine Seite klassische Musik suchst, lohnt es sich auf auf www.musopen.org 
nachzusehen. Dort werden vor allem Noten gesammelt, deren Rechte abgelaufen sind. Es 
finden sich aber auch gemeinfreie oder von den Musikern freigegeben Musikaufnahmen. In 
jedem Fall sollte die Rechtslage aber genau recherchiert werden, um Überraschungen zu 
vermeiden. 
 
"Selbst einspielen oder einspielen lassen":  es kann sich finanziell durchaus lohnen, 
einen befreundeten Musiker zu bitten, die passende Musik für Dein Video zu produzieren. 
Mit entsprechender Software ist das für begabte Menschen durchaus machbar.  Wenn Dein 
Freund  entweder eine eigene Komposition aufnimmt oder gemeinfreie Musik einspielt ist die 
Gema außen vor.  Wenn er allerdings Gema-Mitglied ist kommst Du um die große Bürokratie 
dann doch nicht herum.   Das Internet bietet reichlich Möglichkeiten, auch neue Freunde zu 
finden, die Dir ihre Musik vielleicht zur Verfügung stellen.  In soundcloud.com findest Du 
z.B. viel Musik von engagierten Amateuren, die sich vielleicht freuen, wenn sie ihren Namen 
auf Deiner DVD-Hülle lesen können. 
 
Regel 3: auch bei gema-freier oder gemeinfreier Musik müssen die Rechte sauber 

geklärt sein. Und alles sorgfältig dokumentieren! 

 
 

3. Image-Videos im  Internet 

 
Die meisten Auftraggeber für Image-Videos haben auch eine Internet-Verbreitung im Sinn. 
Ein weit verbreiteter Irrtum dabei:  wenn die  Rechte für eine DVD erworben wurden kann 
dieses Video auch online gestellt werden.  Das ist grundfalsch und kann sehr teuer werden! 
 
Die Musikverlage halten die Nutzung ihrer Musik im Internet für eine Art "Fernseh-Werbung", 
wofür es spezielle Tarife gibt.  Meistens spielt dabei keine Rolle, wieviele Sekunden oder 
Minuten  Musik wir in einem Web-Video verwenden und wieviele Klicks erzielt werden. Über 
den Daumen werden pro Clip bei deutschen Zielgruppen einige hundert  Euro, bei weltweiter 
Verbreitung 4000 und mehr Euro fällig (bei kleinen Unternehmen kann i.d.R.  ein Nachlass 
ausgehandelt werden).  
 
Da können stattliche Summen zusammenkommen, wenn z.B. der Auftraggeber seine 
Botschaft nicht in einem einzigen Video, sondern Internet-gerecht aufgeteilt über mehrere 
Clips unter die Leute bringen will.  Und noch teurerer wird es, wenn das Video illegal 
hochgeladen wird.  Über kurz oder lang werden Urheberrechts-Verstöße im Netzt von 
entsprechender Software aufgedeckt - und dann werden für die "Nachlizenzierung" die 
doppelten Gebühren fällig. 
 
Ob die Gema zu berücksichtigen ist hängt von der technischen Plattform und der Einbindung 
des Videos in die Homepage des Auftragnehmers ab:  wenn das Video zu YouTube 
hochgeladen wird und nur dort anzusehen ist haben wir mit der Gema nichts zu tun.  Über 
die fälligen Urheberrechts-Abgaben streiten sich YouTube und Gema seit Jahren. Bislang 
zahlt YouTube nichts, da die Gema mit den angebotenen Beträgen nicht einverstanden ist. 
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Es  kann uns jedoch passieren, dass YouTube wegen des Gema-Streits unser Video in 
Deutschland blockiert -  das hängt davon ab, welche Musik wir verwendet haben.  
 
Auf jeden Fall möchte die Gema finanziell mit dabei sein, wenn  das Video auf der 
Homepage Deines Auftraggebers läuft, z.B. als "embedded video" von YouTube.   Das ist 
nicht sonderlich teuer, aber wie üblich  ziemlich bürokratisch. Jahr für Jahr müssen abhängig 
von der Zahl der Klicks Gebühren abgeführt werden. 
 
 
Regel 4:  eine Video, dessen Rechte für eine DVD erworben wurden, niemals ohne 

weitere Klärung online stellen! 

 
 

Weitere Informationsquellen 
 
GEMA http://gema.de/ 
 
Auf der Homepage der GEMA findet man Infos zur Rechtslage und eine Datenbank mit den 
von der GEMA vertretenen Titeln. Leider nicht sehr nutzerfreundlich. 
 
Gema-freie Musiken 

 

Inzwischen gibt es im Internet jede Menge Anbieter für GEMA-freie Musik, denn es besteht 
ja bei den Musiknutzern ein offenkundiger Leidensdruck. Außerdem sind viele Musiker mit 
der Gema unzufrieden und erhoffen sich höhere Einnahmen, wenn sie die Sache selbst in 
die Hand nehmen. Eine kleine Auswahl: 
 
http://www.soundtaxi.net/ 
http://www.proudmusiclibrary.com/de 
http://www.gemafreie-musik-online.de/ 
 
Creative Commons 

 
http://de.creativecommons.org 
http://ccmixter.org 
http://musopen.org 
 
Und in Wikipedia kann man das alles noch mal gründlich nachlesen: 
 
http://de.wikipedia.org/wiki/Musikrecht 
http://de.wikipedia.org/wiki/GEMA 
http://de.wikipedia.org/wiki/GEMA-freie_Musik 
 
Alle Angaben wie üblich ohne Gewähr! Copyright Bernd Kliebhan 2013 

 
Aufgepasst: falls jemand dieses Handout in einem Seminar ohne meine Zustimmung 
einsetzen sollte, gibt´s Ärger! Ansonsten freue ich mich über jede Verbreitung.  


